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Vereinten Nationen zu geben; 
 
 b) den Hohen Kommissar auf dessen Ersuchen bei der Wahrnehmung der ihm nach der 
Satzung seines Amtes obliegenden Aufgaben zu beraten; 
 
 c) den Hohen Kommissar hinsichtlich dessen zu beraten, ob die Gewährung internationaler 
Hilfe durch sein Amt angezeigt ist, um zur Lösung bestimmter nach dem 31. Dezember 1958 noch 
bestehender oder nach diesem Zeitpunkt neu auftretender Flüchtlingsprobleme beizutragen; 
 
 d) den Hohen Kommissar zu ermächtigen, Aufrufe zur Bereitstellung von Mitteln zu erlassen, 
um ihm die Lösung der unter Buchstabe c) erwähnten Flüchtlingsprobleme zu ermöglichen; 
 
 e) Projekte zur Unterstützung von Flüchtlingen zu billigen, die in den Rahmen des 
Buchstaben c) fallen; 
 
 f) dem Hohen Kommissar Direktiven in bezug auf die Verwendung des nach Ziffer 7 zu 
schaffenden Notstandsfonds zu erteilen; 
 
 6. ermächtigt den Hohen Kommissar, unter vom Exekutivausschuß des Programms des 
Hohen Kommissars genehmigten Bedingungen Aufrufe zur Bereitstellung der Mittel zu erlassen, die 
erforderlich sind, um den Flüchtlingen, die unter sein Mandat fallen und für die nicht anderweitig gesorgt 
wird, zusätzliche vorübergehende Betreuung und Unterhalt zu gewähren und zur Finanzierung von 
Dauerlösungen zugunsten dieser Flüchtlinge beizutragen; 
 
 7. ermächtigt den Hohen Kommissar ferner, einen Notstandsfonds von nicht mehr als 
500.000 US-Dollar einzurichten, der entsprechend den allgemeinen Direktiven des Exekutivausschusses 
des Programms des Hohen Kommissars einzusetzen ist, und diesen Fonds aus den Rückzahlungen des 
Kapitals und der Zinsen der vom Flüchtlingsfonds der Vereinten Nationen gewährten Darlehen und aus zu 
diesem Zweck geleisteten freiwilligen Beiträgen zu unterhalten; 
 
 8. beschließt, daß im Benehmen mit dem Exekutivausschuß des Programms des Hohen 
Kommissars und in Übereinstimmung mit der Satzung des Amtes des Hohen Kommissars und der 
Finanzordnung der Vereinten Nationen geeignete Finanzvorschriften für die Verwendung aller beim 
Hohen Kommissar nach Maßgabe dieser Resolution eingehenden Mittel festgelegt werden; 
 
 9. ersucht den UNREF-Exekutivausschuß, 1958 die dem Exekutivausschuß des Programms 
des Hohen Kommissars nach Ziffer 5 obliegenden Aufgaben soweit wahrzunehmen, wie dies nach seiner 
Auffassung notwendig ist, um die Kontinuität der internationalen Hilfe für die unter Ziffer 5 c) fallenden 
Flüchtlinge zu gewährleisten; 
 
 10. ersucht den Hohen Kommissar, in seinen Jahresbericht eine Erklärung über die von ihm 
aufgrund dieser Resolution getroffenen Maßnahmen aufzunehmen. 


